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Steigende Energiepreise und schrumpfende Energievorräte sollten dazu anregen, über 
Energieverbräuche, Wärmedämmung, solare Warmwasserbereitung usw. nachzudenken.  
Ein Förderprogramm des Bundes unterstützt finanziell Haus- und Wohnungseigentümer, die etwas tun 
wollen. Mit Hilfe von Experten soll herausgefunden werden, wo und wie mit individuellen Maßnahmen 
bei Gebäudesanierung und Nutzung erneuerbarer Energien gespart werden kann. 
 
Anspruch auf eine Energiespar-Beratung vor Ort haben grundsätzlich alle Gebäude- und 
Wohnungseigentümer, sofern sich die Beratung auf das gesamte Gebäude bezieht. Das Gebäude 
muss vor dem 01. Januar 1984 genehmigt worden sein und mehr als die Hälfte der Gebäudefläche zu 
Wohnzwecken dienen. Förderfähig ist diese Beratung nur dann, wenn sie sich umfassend auf den 
baulichen Wärmeschutz, die Heizungsanlagentechnik sowie die Nutzung erneuerbarer Energien 
bezieht. Selbstverständlich werden Objekte nicht gefördert, die in den letzten acht Jahren bereits 
Gegenstand einer mit öffentlichen Mitteln geförderten Vor-Ort-Beratung waren. 
 
Gefördert wird eine ingenieurmäßige Vor-Ort-Beratung. Die Beratung muss von einem dazu 
qualifizierten Ingenieur bzw. einer Ingenieurin vorgenommen werden. Die ENA, die diese 
Qualifizierung nachgewiesen hat, schließt mit den Interessenten einen Vertrag, in dem die drei 
Phasen der Beratung festgeschrieben sind. In diesem verpflichtet sich die ENA den Ist-Zustand des 
Gebäudes bzw. der Wohnung an Ort und Stelle genau zu erfassen, insbesondere die bautechnischen 
und bauphysikalischen sowie heizungstechnischen Gegebenheiten. Diese Daten fließen in eine 
Energiebilanzierung mit ausführlichem Beratungsbericht. Die daraus resultierenden Maßnahmen 
werden anschließend mit den Auftraggebern ausführlich besprochen. 
 
Die Beratung ist eine wichtige Hilfe für alle die bereit sind, für Energieeinsparung und Umweltschutz 
Geld in Wärmedämmung, Erneuerung der Haustechnik und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zu investieren. Es wird auch aufgezeigt, wie schrittweise, in welcher Reihenfolge saniert 
wird. Das Ergebnis am Ende sollte ein Gebäude mit wesentlich verbessertem Wärmeschutz und 
niedrigem Heizenergieverbrauch sein, die Wärmekosten für ihr Haus bleiben zukünftig überschaubar. 
 
Eine detaillierte und arbeitaufwendige Beratung durch hochqualifizierte Spezialisten gibt es nicht 
umsonst. Da eine vernünftige und sparsame Energieverwendung aber auch im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt beteiligt sich der Staat mit einem Zuschuss an den 
Beratungskosten. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich nach dem "Objekttyp". Dieser wiederum 
wird durch die Anzahl der Wohneinheiten bestimmt.  
 
Wir erstellen für Sie gerne ein Angebot. Die von uns benötigten Informationen teilen Sie uns bitte per 
angehängtem Fragebogen mit.  
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Energiesparberatung vor Ort 
 
 
Anforderung von Unterlagen für eine Beratung im Rahmen des 
Bundesprogrammes  
 
- Anträge können bis Ende 2009 gestellt werden 
 
 
 
Hauseigentümer 
 
Name: Tel.: 
 
Straße: Fax: 
 
PLZ: Mobil: 
 
Ort: 
 
 
Auftragsgegenstand 
 
Straße: 
 
PLZ: 
 
Ort: 
 
Anzahl der Wohnungen: 
 
Baugenehmigung erteilt am:                                        Monat/Jahr 
 
Bundesland: Bayern 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie ihre Anforderung an:   
 
ENA 
Unabhängige EnergieBeratungsAgentur  
Weinbergweg 1                                              Tel. 09171/81-400 
                                                                        Fax 09171/81-7400 
91154 Roth                      e-mail: erwin.schilling@landratsamt-roth.de 


